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F A C H H I L F S M I T T E L   E R L A U B T 

(nach neuer BMVo, inkl. Repetenten) 

 

DEUTSCH schriftlich Rechtschreibeduden oder entsprechendes Wörterbuch 

FRANZÖSISCH 

mündlich und  

schriftlich 

 

keine Hilfsmittel erlaubt 

ENGLISCH  

mündlich und  

schriftlich 

keine Hilfsmittel erlaubt 

Finanz- und  

Rechnungswesen 

(FRW) 

 

 

 

 

 

Taschenrechner  
nichtdruckend, netzunabhängig, ohne CAS (Computer-Algebra-System), ohne 
Solver, nicht grafikfähig, nicht programmierbar 

Kontenplan und Formelsammlung 
erstellt durch die kantonale Fachgruppe (wird an der Prüfung abgegeben) 

 

Qualifikationsverfahren 2024 

Kaufleute mit Berufsmaturität 
BM1 und BM2 Wirtschaft 

Verzeichnis der erlaubten Hilfsmittel 
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Wirtschaft + Recht 
(W + R) 
 

Taschenrechner  
nichtdruckend, netzunabhängig, ohne CAS (Computer-Algebra-System), ohne 
Solver, nicht grafikfähig, nicht programmierbar 
 

Unkommentierte Ausgaben des ZGB/OR resp. des SchKG (auch in 
kombinierten Gesetzessammlungen) in Papierform 

SchKG-Gesetzestexte sind bei Bedarf in der Aufgabenstellung abgeduckt 
 

Folgende Ergänzungen im ZGB/OR sind erlaubt: 

• Verwendung von unbeschrifteten Reitern 

• Textmarkierung mit Farbe und/oder Unterstreichung 

NICHTerlaubt sind: 

• Eigene Notizen im ZGB/OR (inkl. Unkenntlichmachung mit  
Tipp-ex o.ä.) 

• Verweis auf andere Artikel 
 

 

Mathematik 

 

 

 

Taschenrechner,  
nichtdruckend, netzunabhängig, ohne CAS (Computer-Algebra-System), ohne 
Solver, nicht grafikfähig, nicht programmierbar  
 

Formelblatt  
erstellt durch die kantonale Fachgruppe (wird an der Prüfung abgegeben) 
 
 

IKA 

 
- Hilfesysteme der Software (z.B. Microsoft Office) 
- Sämtliche Dokumente (inkl. Lehrmittel) in Papierform oder in bereitgestellter 

digitaler Form 
- Rechtschreibwörterbuch in Papierform 
- Obligationenrecht (OR) in Papierform 

 
Nicht erlaubt sind: 

- Internet 
- Datenträger (z.B. USB-Stick, CD, DVD, BD) 
- Gemeinsame Netzwerklaufwerke (sofern nicht ausdrücklich an der Prü-

fung verlangt) 
- Elektronische Kommunikationsmittel (z.B. Handy/Smartphone, Smart-

watch, MP3-Player, Tablet, PDA, Taschenrechner usw.). 

- Persönlicher Gang zum Drucker 
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Richtlinien 

• Alle erlaubten Hilfsmittel sind von den Kandidaten/Kandidatinnen selbst zu beschaffen und 

 mitzubringen. Für das einwandfreie Funktionieren der Geräte ist der/die Benutzer/in verantwortlich. 

• Tritt eine Störung am Gerät auf, so besteht kein Anspruch auf eine Prüfungsverlängerung, eine Nach-

prüfung oder auf ein Ersatzgerät. Ein eigenes Ersatzgerät darf jedoch mitgebracht werden. 

• Jedes Hilfsmittel darf nur von einem Kandidaten/einer Kandidatin benutzt werden. 

• Die Kandidaten/Kandidatinnen dürfen während den Prüfungen keine elektronischen Kommunikations-

mittel (Handy/Smartphone, Smartwatch, Smartglasses, PDA etc.) bei sich tragen oder müssen diese vor 

der Prüfung abgeben. 

• Es sind keinerlei Uhren am Handgelenk erlaubt, bitte versorgen. 

 

Berufspraktische Situationen und Fälle (nur BM1) 

Für dieses Fach werden die erlaubten Hilfsmittel im Einvernehmen mit der Schweizerischen Prüfungskommis-

sion für die kaufmännische Grundbildung durch die aufgabenstellende Ausbildungs- und Prüfungsbranche 

bestimmt und durch diese kommuniziert. 


